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Ein rhetorischer Gebrauch von
ou (-LOVOV • •. a).)..a 'KcxL

J. D. Denniston hat festgestellt, ou (-Lovov (ouX ön:w.;) •••
aHa 'KCXL sei "too familiar to need illustration", und sich
deshalb auf eine ganz knappe Exemplifizierung seines Ge­
brauches beschränkt 1), und tatsächlich wird auch bei einer Durch­
sicht der grammatikalischen Behandlung dieser Partikel deut­
lich, daß ihr Gebrauch einheitlich beurteilt wird 2). Wesentlich
erscheint dabei immer, daß die Verbindung, die durch diese
Partikel bewirkt wird, zugleich einen Gegensatz oder eine Ver­
schiedenheit der beiden Satzglieder zum Ausdruck bringt, in
denen eine Steigerung beschlossen ist, wobei mitunter das zweite
Glied das erste mitumfaßt, in sich schließt oder wenigstens be­
schränkt 3). Diese Feststellungen treffen gewiß das Richtige; sie
implizieren zugleich die Vorstellung, daß mit der Steigerung
auch die Betonung auf das zweite Glied des Satzgefüges gelegt
wird, daß es somit dem jeweiligen Schreiber im Kontext we­
sentlich darauf ankommt, den Inhalt des zweiten Satzgliedes
herauszustellen.

Von dieser Vorstellung geht die bisherige Interpretation
eines amtlichen Schriftstückes in P. Würzburg 9, Z. 66-71,
aus, das bei der Kürze des Wortlauts hier wiedergegeben wer­
den soll 4): ~'tCX'tELALO'; Ma~t(-LO'; cQpEtWVt (i'tpcx't'tj"(lj) 8EtvELWU
xcxLpEtv. ~EV'tUXE ßtßAEtOtqJ ooß-eV'tt (-LOt n:cxpa Kacr'topo.; 'Arppoc
OEtcr[OU, tjl ön:o"(e"(pcxn:'tcxt 'KCXL Emcr'toAlI 'toG xpcx'ticr't'tjc: (-LV~(-L'tj.; MCX(-LEp­
'tELvou, Ot' .~.; OUX ön:w.; 'tou.; 'Av'tt'loecx.; aAAa xcxL 'tou.; cxu'tWV
1j-3-E),'tjcrEV avußpicr'tou.; EIVCXt, xcxL !cr-3·t, El 'totou'tOV •.• n:pa~CXt.;,

1) The Greek particles 2 (1954) 3.
2) Vg!. E. Mayser, Grammatik der griech. Papyri aus der Ptolemäer­

zeit II 3 (1934) 117 f.; F. Blass-A. Debrunner, Grammatik des neutesta­
ment!. Griechisch 7 (1943) 204; R. Kühner-B. Gerth, Ausführ!. Grammatik
der griech. Sprache II· (1955) 257 f., 282 L; H. W. Smyth-G. M. Messing,
Greek Grammar (1956) 629 f.

3) Namentlich beim Wegfall VOll xocl; vg!. Kühner-Gerth, a.a.O. 257.
282 f.

4) Hier wie bei folgenden Zitaten wird auf die Wiedergabe von
Zeilentrennung und te'Xtkritischen Zeichen verzichtet, sofern diese für das
Verständnis ohne wesentliche Bedeutung sind.
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o'YjAwcrand [LE 'ttl> xpa'tlcr'ttp 1jyEP.OYt. Dieses Schreiben des
Epistrategen der Heptanomia vorn Jahre 156 n. ehr. wurde
als otxa[wp.a der Petition eines antinoitische.n Bürgers auf Be­
freiung von einer Liturgie im Gau von Arsinoe beigefügt 5).
Obwohl es damit in der vorgenommenen Interpretation als Be­
weisstück nicht mehr voll verwendbar erscheinen kann, und
obwohl der in diesem Schreiben genannte Petent Kastor selbst
ebenfalls antinoitischer Bürger war 6), hat U. Wilcken im we­
sentlichen aus der Tatsache, daß durch die Gegenüberstellung
von ooX Ö1tWij; •.. aAAa xrxl "unterstrichen werden sollte, daß die
Regierung die Angehörigen ebenso wie die Antinoiten gegen
üßptij; schützte", geschlossen, daß es sich in der Petition des
Kastor, die mit diesem Schriftstück weitergeleitet worden ist,
"um den Schutz der im Thinites zurückgebliebenen Angehörigen
der Kolonisten von Antinoopolis in der Liturgiefrage" han­
delte 7).

Die sachlichen Gründe gegen eine solche Interpretation
sind schon genannt, singulär wäre es dabei weiterhin, daß hier
die Bedrängten nicht in eigener Person um Hilfe bitten, sondern
der Petent eine Eingabe für andere macht 8). Da die Petition
aber fehlt, ist eine Entscheidung aus dem Text selbst nicht
möglich. Es ist daher notwendig, andere Eingaben auf Papyri
zum Vergleich heranzuziehen - vor allem, weil ähnliche For­
mulierungen wiederholt in Petitionen verwandt werden und
deshalb schon U. Wilcken zu Recht vermutet hat, daß der Satz­
teil ooX Ö1tWij; ... aAAa xcd ..• in P. Würzb. 9 vom Epistrategen
aus der ihm vorliegenden Petition übernommen wurde 9).

Bei einer überprüfung von mehr als 400 €V'tEU~Etij; zeigte
sich zunächst 10), daß eine Formulierung mit 00 p.ovov ... ana

5) P. Würzb. 9, Z. 1-27, und dazu U. Wilcken, ebda., S. 61.
6) VgJ. Wilcken, zu Chrestomathie 26, 29.
7) P. Würzb., S. 65 (Hervorhebung von mir!).
8) VgJ. die Eingaben in Wilcken, Chrest. 28, die der Hrsg. als Paral­

lele zum vorliegenden Text ansieht, sowie P. Jen. Inv. 59 (ed. F. Zucker,
Wiss. Zschr. d. Fr.-Schiller-Univ. Jena 1952/53, H. 1, 45 H.), deren Hrsg.
der Wilckenschen Interpretation folgt. Zu diesen Papyri demnächst Braunert,
Griech. u. röm. Komponenten im Stadtrecht von Antinoopolis, Journ. Jur.
Papyr. 14 (1962).

9) P. Würzb., S.65.
10) VgJ. die Liste bei M. T. Cavassini, Exemplum vocis €V"tEtl~Et<;

in «Repertorio papyrorum Graecarum», quae documenta tradant Ptolemai­
cae aetatis, Aegyptus 35 (1955) 299 H., bes. 301 H. Die hier aufgeführten
432 Nummern reduzieren sich etwas, da Nr. 169 (P. Bad. 13) und Nr. 243 .
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XaL o.ä. untersdliedlidl angewandt wird. Vor allem kommt sie
immer wieder im Petitum selbst vor, etwa in der Bitte, (.L1) 7tE­
pttOElv (.LE ••• aAAa: 7tpoa1:a~at X1:)...l1). Hierbei wird deutlidl der
Gegensatz hervorgehoben und die Betonung selbstverständlidl
auf das zweite Satzglied gelegt. Entsdleidend zur Beurteilung
der vorliegenden Frage kann jedodl nur ein soldler Gebraudl
sein, bei dem eine Tatsame, die in einem der beiden Satzglieder
genannt wird, den Inhalt des Petitums bildet 12). In diesen
Fällen ist keine Eingabe nadlzuweisen, in der mit der Steige­
rung zugleidl die Tatsadle besonders herausgestellt worden
wäre, auf deren Abstellung durdl behördlidle Maßnahmen das
Petitum abzielt 13). Zwar kommt es vor, daß im Petitum der
in den beiden Satzgliedern zuvor genannte Tatbestand wieder
aufgenommen wird, so daß hier also allein die verbindende
Funktion der Partikel ins Auge gefaßt wurde 14). Bei weitem

(P. Par. 11 = UPZ 119) keine EV'tEU~E~I::: enthalten, Nr. 163 (P. Petr. 11
32, 2 b) = Nr. 165 (P. Petr. 111 32 g, recto b) und Nr. 192 (P. Tebt. 778)
= Nr. 195 (P. Tebt. 895) sind, sowie schließlim Nr. 258 (P. Grenf. 11 17;
gemeint ist I 17) und Nr. 261 (P. Grenf. I 15) zu einer EV'tElJ~~1:: gehören,
die in SB 4638 zu vergleichen ist. Weiterhin ist zu lesen unter Nr. 19: P.
Cairo Zenon IV 59619 statt 59519; Nr. 25: PSI V 538 statt I 538; Nr.329:
P. BibI. Univ. Giss. 8 statt 7; Nr. 399: BGU IV 1187 statt VI 1187;
Nr. 400: BGU VI 1255 statt IV 1255.

11) VgI. z. B. P. Enteux. 75, 12 (222 v. Chr.). 82, 6 f. (221 v. Chr.).
79, 10 (218 v. Chr.); BGU 1245, 7 H. (III./ll. Jh. v. Chr.); P. Tebt. 776,
28 H. (fr. 11. Jh. v. Chr.); P. Meyer 1, 15 H. (144 v. Chr.), und aazu May­
ser, a.a.O. 117, 25 H. Zur Herkunft von f.L'ij 1tEpUIlELV aus der attischen
Gerichtsrede vgl. Isoer. 16,48; Lys. 18, 23; Is. 2,47; 8,45.

12) Ohne Bezug zum Petitum wird ou f.Lcivov ••• aU.a xo:l verwandt
.in UPZ 24, 15 (162 v. Chr.); P. Grenf. I 42., 12 = WiJeken, Chrest. 447
(11. Jh. v. Chr.); P. Rein. 18,9 (= Mitteis, Chrest. 26) = 19,9 (= Mitteis,
Chrest. 27) (108 v. Chr.); BGU 1816, 14 f. (60/59 v. Chr.).

13) Singulär selbst bei 00 ... aHa. in P. Enteux. 54 (218 v. Chr.), wo
der Petent eine einstweilige Verfügung zum Verbleib auf einem gepach­
teten xAijpOI:: erwirken will, nachdem er zuvor von den Beklagten fest­
gestellt hat, oull€vo: AOYOV E1tOlijOO:V'tO aHa EyßEßAijxo:olv f.LE Ex 'tWV xAijprov
(Z. 8 f.).

14) Vgl. in SB 7259 (95/4 v. Chr.) Z. 20 H. (f.LlJ I!civov ••. aHa. xo:l)
mit Z. 40 H. (Petitum). Die Aneinanderreihung besonders deutlich in UPZ
50 (162 v. Chr.?), 19 H: (vgl. ebenso UPZ 47, 18 H.) mit OU'tE ••• olhE •..
aHa ... Merkwürdig ist dagegen P. Enteux. 48 (218 v. Chr.), eine Eingabe,
die auf Herausgabe abzielt (vgI. Z. 9 u. Verso), und in der deshalb auch
der vorliegende Tatbestand mit oux a1t01l1llroolV (Z.7) wiedergegeben wird;
dann wurde aber noch nachträglich aAAa or6~ EO't~v E1tL1tAEXE~V I-lE eingefügt
und dieser ersdlwerende Umstand auch im Petitum mit Ö1tro~ I-llJ E1tl1tAEXW
i'l1t' o:u'toi} (Z. 9 f.) wieder aufgenommen.
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überwiegen aber die Eingaben, in denen zwar im zweiten Satz­
glied ein erschwerender Umstand erwähnt und damit eine
Steigerung bewirkt wird, der Petent am Schluß seiner Petition
die Behörde aber allein darum bittet, den bereits im ersten
Satzglied genannten Tatbestand abzustellen.

Im IH. Jh. v. Chr. werden dabei die Tatbestände vor­
nehmlich mit oU .•. aneZ einander gegenübergestellt, und die
Bedeutung einer solchen Gegenüberstellung erhellt etwa aus der
Beschuldigung eines Beklagten in P. Enteuxeis 43 (221 v. Chr.),
daß er ou&evcx A6yov 1tOtEltett, an' 01tEpEWpCXxev [.LE (Z. 1). Das
Petitum zielt dabei auf die Herausgabe von Geld ab, wofür
die mangelnde Rechnungslegung als entscheidender Grund zur
Beurteilung der Rechtslage dienen kann, während die Mißach­
tung des Gläubigers zwar moralisch verwerflich ist, aber für
die Urteilsfindung ohne wesentlichen Belang. überhaupt sind
die Petitionen auf Herausgabe oder Rückerstattung in dieser
Zeit besonders instruktiv, da hier im zweiten Satzglied - etwa
in der Form: OUX a1toolowmv 1j[.LLV, ana 1tCXpÜXEt - immer
wieder auf die Verzögerung der Herausgabe als auf einen er­
schwerenden Umstand hingewiesen wird, die Forderung nach
dem a1toot06vcxt aus dem ersten Satzglied aber den notwendigen
und alleinigen Inhalt des Petitums bildet 15). Die gleiche Auf­
fassung liegt auch dort zu Grunde, wo - wie in P. Enteux. 66
(218 v. Chr.) - die gerechte Teilung eines Grundstückes ge­
fordert (Z. 8), in der Klage zuvor aber darauf hingewiesen
wird, daß der Beklagte 00. otE1P'Yj'tetl (.Lot otXetlW~, ana 1tetPetAEA6­
yta'tcxL (J-E (Z. 5), oder wo - wie in P. Enteux. 13 (222 v. Chr.)
- der Beschuldigung, ou&ev 1tpoa~xoV'to~ etO'tWt 'tou 'toLXou,
ana' xcx'tcx'Ppovwv Ö'tt ö (Xv~p (.I.OU 'tE'tEAEO't'YjXEV (Z. 5 f.), die
Forderung folgt, dem beklagten Mitbewohner des a'tcx{l'(J-6~ zu
verbieten, daß er die Errichtung einerMauer hindert (Z. 7 f.) 16).

Den übergang bilden Eingaben, in denen mit der Formu­
lierung OU . . . ana XCXl die Steigerung bereits deutlich betont
wird. Hier bietet sich das gleiche Bild, wenn in P. Enteux. 12

15) Vgl. dazu P. Cairo Zenon 59351 (ca. 243 v. Chr.); P. Enteux.55
(222 v. Chr.). 32 (218 v. Chr.), ähnlich wohl auch 91 (221 v. Chr.). Aus der
späteren Zeit ist parallel hierzu die Petition auf Wiederherstellung und
Schadenersatz in P. Tebt. 50 = Wilcken, Chrest. 329 (112/1 v. Chr.).

16) l\hnlich auch P. Enteux. 25 (222 v. Chr.), wenn hier auch aus der
Erwähnung der ßCot in der Petition (Z. 12 f.) gefolgert werden könnte, daß
der Kläger ihre Unterlassung neben der - gewiß primären - Forderung
auf Unterhaltszahlung erreichen wollte.
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(244/3 v. Chr.) dem Beklagten vorgeworfen wird, OU ßOUAe:'tIX~

EXxWpe:rv, aHa XlXl. TI:lXpo~vfilv ILe: O~IX'te:Ae:r (Z. 4 f.), das Petitum
der gleichen Eingabe sich aber nicht gegen sonstige Belästigungen
richtet, sondern lediglich auf die Sicherung des Alleinbesitzes des

. o'tIX{)'ILcSt;: abzielt (Z. 9 f.), inden sich der Beklagte eingenistet
hat 17). Auch im Konzept einer Eingabe der Serapeumszwillinge
in UPZ 19 (165/53 v. Chr.) gegen die ao~x{a ihrer Mutter (Z.
4. 32 f.) wird im ersten Satzglied ihr aliLxe:rv genannt, mit aAAa
xex{ aber angefügt, daß sie auch den Tod ihres Mannes ange­
stiftet habe. Wiederum ist damit für die Person der Beklagten
ein besonders erschwerender Tatbestand genannt, der aber mit
der vorliegenden Klage unmittelbar nichts zu tun hat und daher
wohl auch in einem zweiten Konzept in UPZ 20 weggelassen
wurde 18). Vermutlich geht die erste Formulierung auf den
Schutzpatron der Zwillinge, den xa:toxo~ Ptolemaios, zurück,
der sie auch in einer eigenen Eingabe in UPZ 6 (163 v. Chr.) an­
gewandt hat, wenn er sich dort über die gesetzwidrige Behand­
lung seiner eigenen Person im Tempel beklagt und deshalb einen
Prozeß anstrengt (Z. 33 ff.), nachdem er zuvor die selbst er­
littenen Mißhandlungen aufgeführt hat und dann fortfährt: OU
ILYJv aAAa 'laI. e:l:;; 'to aoU'tov 't1j~ -&e:ar;; e:lOe:A&WV eoxuA1)oe:V X'tA.
(Z. 22). Der Tempelraub spielt für seinen eigenen Prozeß keine
Rolle, er belastet nUr zusätzlich den Beklagten; und wie bei der
Eingabe der Zwillinge eine solche Steigerung später fortgelassen
wurde, so ist sie hier offenbar dem vorangehenden Konzept in
UPZ 5 (vgl. Z. 24 ff.) nachträglich eingefügt worden 19).

Gerade die Serapeumspapyri bringen dann auch den wei­
teren übergang zum Gebrauch der Partikel OU ILovov... aHd:
xext, von dem hier bei P. Würzb. 9 ausgegangen wurde. Zur
Verdeutlichung sollen die Forderung des Petitums und der in
dieser Formulierung geschilderte Tatbestand bei den einzelnen
Eingaben jeweils einander gegenübergestellt werden:

17) Vg!. auch trotz des schlechten Erhaltungszustandes P. Enteux. 23
(218 v. Chr.) 1tspi CPEpvjjl; (Verso), deren Höhe wahrscheinlich mit 1-15 vor
dU" 'Xcd 't7)v ol'X[ ... (2. 5) angegeben war. Da übrigens der beklagte Ehe­
gaue nach (l(lhou (2. 2) bereits vorher genannt war, dürfte 2. 1 zu ergänzen
sein: B(I(OLAst IT'tOAEf1((I((WL X(I((pELV ·EAA(I(/lO't1). 'Allt'XOull(l(L U1t' 'Iwv(I(&a'to~ 'tou
dvapo~] 110U (vg!. zur Kurzform des Signalements etwa P. Enteux. 25,1).

18) Vg!. dazu WiIcken, UPZ I, S. 187.

19) Die aus dieser Ansicht resultierende Datierung Wilckens (Ein!. zu
UPZ 5) wurde jetzt von Cavassini, a.a.O. Nm. 203. 206, wieder auf­
gegeben.
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UPZ 20 (162 v. Chr.) 20):
Klage auf Rückerstattung des
vorenthaltenen Lohnes (2.
58 H.)

11'~ I10VOV cX1i:EV'YjVEYf!€VOUi;; Elc:
'to IOtOV . . . &Ua xai acp' wv
EXOI1EV olxtwV 13 aVatpoul1€VOUC;
EVO(XWV (2. 18 ff.).

('tWV OE(VWV) Elcrßta~ofl€vwV ...
ou l1oVOV au'twt Emp(mouert,
aHa xai otacrdoumv xai EVE­
xupa~onat (2. 7 ff.) 21).

'tOU'tOU OE J-L1) ßOUAOI1€VOU an:o­
xCG'tacr'tijcra( 110t 'toü'tov (seil. 'tOV
ÖAflOV), aHa xai n:poc: n:ana
UßpEtC; Eli;; J-LE xai 'toui;; n:ap'
EfloO ~v'tac; ou oEoucrai;; crUV'tE­
AOUI1€VOU OU l1oVOV, &H& xai
•.. n:A'Yjyai;; Emcp€pEt l10t (2.
17 ff.).

P. Tebtyn. 790 (Il. Ih. v. Chr.):
Eingabe von Priestern um
Publikation eines königlichen
Schutzdekrets am Tempel, (va
111J&Elc; xa't' au'to Elcrßta~E'tcu

(2. 34 f.)

Sammelbuch 6152 (93 v. Chr.) (ebenso 6153):
Eingabe auf Erteilung der ou I10VOV Eyßta~ov'tat 'tou; Eli;;
Asylie (2. 17 H.) 't00't0 xa'taepEuyonai;; llt€'tai;;,

aUa xai ... 'tEAoOnat acrEß~­

l1a'ta (2. 12 ff.).

BGU 1844 (50/49 v. Chr.):
Klage auf Schadenersatz 111J floVOV ßAaßatC;' aHa xai
(2. 26 f.) al'tlati;; n:Ept'tpan:wI1Ev (2.18 f.).

BGU 1140 = Wilcken, Chrestomathie 58 (5/4 v. Chr):
Trotz verstümmelten Peti- 'XtVOUVEUW OU I10VOV 't* lO(O:i;;
turns (2. 23 H.) ist deutlich, n:a'tploo; d'tEp'Yj&i1vat, aUd:
daß es um die Sicherung einer xo:i •.. (2. 6 ff.).
Quasi -Bürgerqualität geht.

Sammelbuch 5238 (12 n. Chr.):
Trotz fehlenden Petitums ist
auf Grund der vorange­
gangenen Entscheidung (2.
15 H.) sicher, daß die Klage
auf a.n:oxCG'tacr'tacrtc; abzielt.

20) Vgl. zur gleichen Klage auch UPZ 42: für die Rückerstattung war
vor allem der ~ltlo'tch7)1; des Tempels zuständig (Z. 27 H.), trotzdem: OU
!10VOV o'oihol; (seil. Ö Eltlo'ta.'t7)I;), liUä xa.l o[ äUOl X'tA. (Z. 31 f.).

21) Eine Zusammenfassung der beiden Satzglieder zum übergeord­
neten Begriff des Eloßla.~EO&a.l erfolgt hier nur scheinbar; denn es kam
allein darauf an, daß den Priestern keine Abgaben auferlegt werden konnten
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Einige weitere Eingaben bezeugen bei ihrem Erhaltungszu­
stand die vorliegende Auffassung zwar nicht so klar 22), sie sind
aber ebenfalls am besten durch die Annahme zu erklären, daß
auch hier die Petenten für die von ihnen angestrengte Klage den
Hauptwert auf den im jeweils ersten Satzglied mitgeteilten Tat-

. bestand legten. So stimmt in P. Petrie II 1 (III. Jh. v. Chr.?) das
erste Glied in OU ouv~tJ-evol exxu~oll, aHa xal a1tO 'ti'j<;;[.•. (Z. 16)
am ehesten mit dem Petitum, tJ-1)oEva 1tpocrrpEpelv -d~ xeTpa;
fj(-L1V 23), überein. In P. Tebt. 781 (ca. 164 v. Chr.) fehlt zwar
das Petitum, es zielt aber wahrscheinlich auf Wiederherstellung
des gesamten Tempels ab, während der vorliegende Tatbestand
mit den Worten gekennzeichnet wird: (-L1I tJ.ovov tJ-Ep1) 'tlva 'toO
fepoO xa'tapm't6nwv (tWV oe(vwv), aAAa XlXt ta te At8wa Epya
'toO aou'tou olacrXlcranwv X'tA. (Z. 8 ff.). Schließlich wird in einer
Eingabe wegen gewaltsamer Haussuchung in BGU 1855 (Mitte
1. Jh. v. Chr.) zwar nur allgemein die Bestrafung der Täter
gefordert; obwohl diese aber OU (-L6vov crunp(~ane~ &upav, <a).)...a)
[xa]12') em&E(-LevOl 't1jl (-L1)'tpl (Z. 9 f.), so liegt der Schwer­
punkt der Klage gewiß nicht auf dem verschwommen aus­
gedrückten Tatbestand eines "Angriffs" auf die Mutter des
Klägers, sondern auf dem entstandenen Sachschaden.

Die vorhandenen Zeugnisse lassen somit einen durchweg
einheitlichen Gebrauch der Partikel OU (-L6vov .. , ana XlXl von
der ptolemäischen bis in die römische Zeit erkennen, der offen­
bar den Petitionen eigentümlich ist. Auch hierbei wird das
zweite Satzglied zur Steigerung der Vorwürfe gegen den Be­
klagten verwandt 25), die in der Steigerung vorgebrachten Tat­
sachen entspredlen aber nicht mehr dem Gegenstand der Be­
schwerdeführung, sondern bringen im günstigsten Falle den

(vgl. zur Bedeutung von tmp!1t.w Hrsgg. zu P. Tebt. 5, 183), da damit
zugleich die Möglidlkeiten für Erpressung und Pfändung seitens der Be­
amten wegfielen.

22) Nicht zu entscheiden ist der Gebrauch von oihE ... ana in P.
Petr.11 19,2 (Mitte III.]h. v. ehr.) und von OU /1ovov 0' aHa XIX! in BGU
1255, 8 (Ende ptoJ. Zt.).

23) Z. 23; vgJ. dazu Preisigke, Berichtigungsliste I 348.
24) Für eine Ergänzung von [ana XIX]! bleibt vermutlich kein

Raum, obwohl mindestens ab Z. 11 die Zeilen so lang sind, daß die Partikel
dort noch Platz finden könnte.

25) Keinesfalls ist die von Kühner-Gerth, a.a.O. 257, vermerkte Be­
sonderheit hier anwendbar, nach der "die Steigerung auch stattfinden" kann,
"wenn einem wichtigeren Gegenstande ein minder wichtiger gegenüber­
gestellt wird".
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Behörden erschwerende Umstände zur Kenntnis, häufig jedoch
andere Tatbestände oder Verhaltensweisen, die geeignet sind,
den Beklagten zusätzlich moralisch zu belasten 20). Damit ent­
spricht die hier angewandte Steigerung einer rhetorischen Ober­
steigerung, durch die gerade der Inhalt des ersten Satzgliedes
erhöhte Bedeutung erhält und in besonderer Weise unterstrichen
wird.

Diese Feststellungen genügen bereits für eine Interpretation
des P. Würzb. 9, von dem hier ausgegangen wurde. Man wird
folgern müssen, daß auch dort gerade der Inhalt des ersten
Satzgliedes besonders unterstrichen werden sollte, daß die Pe­
tition somit auf die Befreiung des eingebenden Antinoiten selbst
von einet: Liturgie abzielte, wie das auch die sachlichen Begleit­
umstände bereits nahelegten.

Es bleibt jedoch abschließend noch zu fragen, woher dieser
Gebrauch von OU f1ovov ... ana xai in die auf Papyrus erhal­
tenen Petitionen .i\gyptens eingedrungen ist. Dabei gibt der
Umstand, daß auch einfach formulierte Eingaben erhalten sind,
einen wichtigen Hinweis. Klagte man auf Herausgabe oder
Rückerstattung, so genügte als Kennzeichnung des Tatbestandes:
oux a,7tOOEOWXEV f10l o. ä. - wie es auch mehrfach überliefert
ist 27). Wollte man aber diesen Tatbestand noch eindrücklicher
schildern, so wurde, wie in P. Giss. Univ. BibI. 1 (156 od. 145
v. ehr.), Z. 10 H., etwa geschrieben: oux a,7tOOEOWXEV ... Ola7tAa­
vG>v f1E ... xa'tE"(VWXW<'; X'tA. Erschwerende Umstände wurden
also im Partizip angefügt, da sie für die Klage keine eigen­
ständige Bedeutung besaßen. Es ist dann der zweite Schritt, daß
sie verselbständigt und dem Haupttatbestand zunächst in der
Form der Anreihung, dann in der der Steigerung gegenüber­
gestellt werden. Nur bei einer Petition dieser Art (BGU 1844)
haben die Herausgeber - soweit ich sehe - einmal darauf
hingewiesen, daß "der Stil... so gesucht" sei "wie öfters in
diesen Eingaben". Dazu gehört wohl gerade auch die hier ge-

26) Das gleiche Verfahren wird auch bei der Verteidigung angewandt.
wenn in P. Oxy. 2131 (207 n. Chr.) der Beschwerdeführer in der Bitte um
Untersuchung (Z. 16) gegen einen Beamten, der dem Petenten unter fal­
schem Namen eine ungerechtfertigte Liturgie aufgebürdet hat (Z.lO-13).
zu seiner Verteidigung anführt: !XE! Xp"ljllot'tl~wv 'tl:J 1tPOXElI·LElvq> OVOflot'tlq>, tP
OUflqJWVW~ !XVotaoll'El~ S'tl &vw&ev E!\; qJuAotxlGtv 'tGtlh7jv !X11Efl1t'tW\; €~E'tEAEaGt,

00 flOVOV aHa xGt! 'tlt xGt't' E'tO~ O'i'ElAOIl€'IGt ETtlXEqJdAlGt 'tEAm (Z. 8-10).
27) Vgl. UPZ 46. 13 H. (162 v. Chr.?). 32. 24 H. (162/1 v. Chr.);

P. Oxford 1,12 (fr. II. Jh. v. Chr.).
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kennzeichnete Verwendung von Oll [LOVO'l ... IXAAlX xat, die all­
gemein einem gesuchten, einem rhetorisierenden Stil in Papyri
wie auf Inschriften entspricht 28).

Damit ist der Umkreis für die Herkunft dieser Verwen­
dung bereits abgesteckt. Sie endgültig zu klären, ist nicht Auf­
gabe des Papyrologen; und deshalb soll zum Abschluß lediglich
auf einige Stellen aus i~okrateischen Reden hingewiesen werden,
in denen die Partikel in gleicher Weise verwandt zu sein
scheint. Wenn Isokrates 5, 116 f., sagt, er sehe 'tac; ... 'ltpcro­
't'YJ'ta~ Oll [Lovov E1tl 'twv IXV{)'pW'ltWV ..• EUOOXt[Loucra:;, IXAAa xat .wv
&EWV 'tou~ [LEV .wv &.ya&wv ar.tOU~ lI[LTV öV'ta~ 'OAu[L1tfou~ 'ltpocr­
ayopEUo[LEVOU~, .OU~ o'E1tl 'tat~ cru[L'P0pa1~ ... 'tE'taY[LEvou:; OUcrXEpE­
cr'tEpa~ 'ta:; E'ltwvu[Lla~ Exov'ta~, so wird mit der Gegenüberstellung
von tXv&pW1tOt und &Eol zwar eine Steigerung besonders sinn­
fällig, da es aber auch im zweiten Fall allein auf die Wert­
schätzung durch die Menschen ankommt, wird das Schwer­
gewicht der Aussage nicht - wie man das erwarten sollte - in
den Bereich der Götter verlegt, sondern ihre Einführung an
dieser Stelle entspricht lediglich einer rhetorischen übersteige­
rung. Häufig verwendet er ferner als Steigerung im zweiten
Satzglied, daß der geschilderte Tatbestand für alle Griechen
von Bedeutung sei, nicht nur für die Athener. Das ist gewiß
weitgehend bestimmt durch sein panhellenisches Programm, bei
dessen Proklamierung diese Steigerung besonders oft verwandt
wird 29). Aber auch dort, wo Isokrates wie im Areopagitikos
politische Maßnahmen für seine eigene Stadt vorschlägt, kann
er sagen, daß seine Mitbürger in der Nachfolge ihrer Vorfahren
zu Rettern nicht nur der Stadt, sondern auch aller Griechen
würden (7,84).

Doch das sind nur Beispiele aus epideiktischen Reden;
wichtiger müssen noch solche aus Gerichtsreden sein, die in der
Tat nicht fehlen. So wird in der Rede über das Gespann als
Verteidigungsgrund die EUVOta des Alkibiades gegen seine Mit­
bürger hervorgehoben und dabei argumentiert: W(J'l:' Oll [Lovov E~
WV o[La:; EU 'ltE'ltol'YJXEV, IXAAa xat E~ WV Ot' o[La~ xaxw:; 'ltE'ltOV&E
P~OtoV yvwvat .~V EUVOtaV 't~V ExEtVOU (16,41). Die EUVota
eines Menschen kann man aber schlechterdings allein an de!l
von ihm gespendeten Wohltaten erkennen, auf sie - und damit

28) Vgl. zur Verwendung in Inschriften E. Norden, Die antike Kunst­
prosa 1 4 (1923) 145 2•

29) Vgl. z. B. Isocr. 4, 83; 5, 8. 23.



OU yap p.ovov 7l:EpL 7l:OnGlv XP'Yj­
p.a't(J)v XtVOUVEUW, aAAIX xaL
7l:EpL 'tou p.ij ooxelv aOlxwc; 'tGlv
aAAo'tplwv em{)'up.Etv (1).
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auf den Inhalt des ersten Satzgliedes - kommt es also auch
allein an. Doch wieder sollen - wie bei den Papyruszeug­
nissen - vor allem die Zeugnisse vorgeführt werden, in denen
das Petitum deutlich Auskunft darüber gibt, welcher genannte
Tatbestand für die Beurteilung des jeweiligen Falles den Vor­
zug verdient:

Isoer. 17:

Petitum auf Herausgabe eines
Depositum: 7l:apaxa:ta{j.~Y..ac;;

eyxaAGlv (56).

Isoer. 18:

7l:apcx.ypaCfJ~ gegen Zulässigkeit
des Prozesses, die mit auv&ii­
xat begründet wird. Petitum
auf Einhaltung der auv&iixat:
~youp.at 'tale; 'tE auv&~xcx.tc:

up'aC;; ••• ßO'Yj{)"~aEtv (4).

Isoer. 19:

Petitum auf Sicherung des
Erbes für den Beklagten in
eigener Person: 'ta olxata tj!'Yj­
CfJlacx.a&at) xaL 'tOtOlJ'tOUC; p. °t
yEvEcr&at otxaa'tac;, OLWV 7l:Ep
av cx.U'tOL 'tUXElv a~twaam (51).

&1tOOE1~W OE KaAAlp.Cl.Xov OU
p.ovov 1tapa 'taC; auv&~XCl.C; OtM­
~OP.EVOV, aAAa xaL 1tEpL 'tGlv
eyxAwa'twv tj!w06p.Evov (4) 30).

wenn sich die Richter täu­
schen ließen, OU l.lOVOV Ep.' aOt-

, '11" Q ')
x~aE't~, aAACI. :x.at upaau '0x,0v
'tOV 't'YjV Ota&'Yjx'Yjv y"C!.'ta),mov­
'ta (47) 31).

Am eindrücklichsten aber ist die Aufforderung an die
Richter, der Gesetzesübertreter möge p.'Yjo' 67l:Ep 'tou auv'tuxov'toe;
p.ovov &AA' U1tEp ämx.v'toc; 'tou 'tP01tOU olx'Yjv 7l:ap' au'tGlv A!xp.ßaVEtV
(20, 7). Es bedarf keiner näheren Ausführung, daß in diesem
wie in allen anderen Prozessen natürlich nur -Strafe für das in
Frage stehende einzelne Vergehen, nicht aber für den Charakter
der im Prozeß unterliegenden Partei verhängt werden konnte.

30) Die Ankündigung des zweiten Satzgliedes wird in der weiteren
Rede auch ausgeführt, aber da die Zulässigkeit des Prozesses bestritten wird,
spielen diese Ausführungen für das Ziel der Klage keine Rolle.

31) Auch auf die weiterhin aufgezählten, noch lebenden Angehörigen
des Erblassers kommt es im Rechtsstreit nicht an.
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Die zusätzliche moralische Abwertung des Prozeßgegners, die
auch sonst bereits als kennzeichnend für den Inhalt des zweiten
Satzgliedes festgestellt werden konnte, wird hier ad absurdum
geführt, und damit werden Bedeutung und Gebrauch der Par­
tikel Oll p.6vov . .. ana 'X!Xt im rhetorischen Stil der attischen
Geridltsrede treffend beleuchtet 32).

Kiel Horst Braunert



32) Auf die Abhängigkeit der Enteuxeis von der attischen Gerichrsrede
in Aufbau und Wortwahl (vgl. auch oben A. 11) verweist bereits P. Collomp,
Recherches sur la chancellerie et la diplomatique des Lagides (1926) 126 H.




